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währt werden. Dabei muß es sich um absatzfähige 
Waren handeln, die planmäßig oder vertraglich erst zu 
einem späteren Termin ausgeliefert werden können 
oder deren Lagerhaltung durch das Außenhandelsunter
nehmen aus wichtigen Gründen notwendig ist.

(2) In Ausnahmefällen kann Sonderkredit für ver
traglich importierte Waren, die auf Grund besonderer 
Umstände nicht sofort an inländische Bedarfsträger 
weiterberech net werden können, gewährt werden.

(3) Der Kredit wird bei Exportwaren in Höhe des 
Betriebspreises, bei Importwaren in Höhe des DIA-Ein- 
kaufspreises gewährt.

(4) Die Kreditfrist ist unter Berücksichtigung der Be
dingungen für den Absatz der Waren festzulegen und 
soll in der Regel 6 Monate nicht überschreiten. Die 
Bank kann auf Antrag des Außenhandelsunternehmens 
in begründeten Fällen die Kreditfrist verlängern, wobei 
die Gesamtlaufzeit des Kredites nicht mehr als 1 Jahr 
betragen soll.

§ 10

Sonderkredit für die Eröffnung 
von Warenakkreditiven und Sonderkonten

(1) Sonderkredit kann zur Eröffnung von Waren
akkreditiven oder Sonderkonten zugunsten inländischer 
Herstellerbetriebe für die Bezahlung von Warenliefe
rungen oder Leistungen gewährt werden.

(2) Als Kreditdeckung dient das Guthaben aus dem 
noch nicht ausgenutzten Akkreditiv oder Sonderkonto 
und, nach Inanspruchnahme, die unterwegs befind
lichen Waren. Der Kredit ist unmittelbar zur Eröff
nung des Akkreditivs oder des Sonderkontos zu ver
wenden. Das Außenhandelsunternehmen hat der Bank 
die Bedingungen der Inanspruchnahme durch den Be
günstigten mitzuteilen.

(3) Die Kreditfrist ist übereinstimmend mit der Lauf
zeit des Akkreditivs oder des Sonderkontos zuzüglich 
der Verrechnungsfristen festzusetzen.

§ И
Kredite für verkaufte, unterwegs befindliche 

Exportwaren
(1) Kredit zur Finanzierung von verkauften, unter

wegs befindlichen Exportwaren ist auf der Grundlage 
der Verladedokumente zu gewähren. i

(2) Der Kredit wird in Höhe des Betriebspreises der 
verkauften Erzeugnisse ausgereicht.

(3) Die Kreditfrist endet grundsätzlich mit dem Zeit
punkt der Entstehung der Devisenforderung.

§ 12
Kredit für Forderungen aus Exportlieferungen 

und Leistungen
(1) Kredit zur Finanzierung von Forderungen aus Ex

portlieferungen oder Leistungen ist auf der Grundlage 
der Verrechnungsdokumente zu gewähren.

(2) Der Kredit wird in Höhe des DM-Gegenwertes 
der Deviserfforderungen gewährt.

(3) Die Einreichungsfristen für Verrechnungsdoku
mente über durchgeführte Exporte oder Leistungen bei 
der Bank sind entsprechend der Art des Versandes und 
der erforderlichen Dokumente von der Bank differen
ziert festzusetzen und den Außenhandelsunternehmen 
in Form einer Nomenklatur mitzuteilen. Dabei ist vom 
Datum der Versandunterlagen oder bei Leistungen vom 
Tag der Beendigung der Leistung auszugehen.

(4) Werden die Verrechnungsdokumente der Bank 
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist eingereicht, so 
erhebt die Bank für jeden Tag der Fristüberschreitung 
eine nach dem DM-Gegenwert der Dokumente differen
zierte Gebühr.

(5) Die Kreditfristen werden von der Deutschen No
tenbank unter Berücksichtigung der ökonomischen und 
technischen Bedingungen der Exporte und der verein
barten Zahlungsarten differenziert festgesetzt und den 
Außenhandelsunternehmen in Form einer Nomenklatur 
mitgeteilt. Auf Grund der in der Nomenklatur fest
gelegten Kreditfristen ermitteln die Außenhandels
unternehmen für jede Forderung die in Frage kom
mende Kreditfrist und kontrollieren den fristgerechten 
Eingang der Forderungen eingenverantwortlich.

(6) Die Außenhandelsunternehmen haben der Bank 
die auf Grund der festgesetzten Fristen überfälligen 
Forderungen mindestens einmal monatlich mitzuteilen.

(7) Die Bank ist berechtigt, die Richtigkeit dieser Mit
teilungen bei den Außenhandelsunternehmen stichpro
benweise zu überprüfen und bei Verstößen gegen die 
getroffenen Vereinbarungen Sanktionen anzuwenden.

§ 13
Kredit für unterwegs befindliche Importwaren

(1) Kredit zur Bezahlung von Importwaren, die sich 
nach der Deutschen Demokratischen Republik unter
wegs befinden, ist auf der Grundlage der die Zahlungs
verpflichtung begründenden Dokumente zu gewähren.

(2) Die Höhe dieses Kredites ergibt sich aus dem Be
darf an Deutscher Mark der Deutschen Notenbank für 
den Erwerb der notwendigen Devisen oder Verrech
nungseinheiten.

(3) Die Kreditfristen sind unter Berücksichtigung der 
normalen Verrechnungsfristen, der vertraglich verein
barten Zahlungsarten und der Transportdauer festzu
setzen.

§ 14
Kredit für Akkreditiveröffnungen, Anzahlungen und 

V orauszahlungen
(1) Kredit ist zur Finanzierung von Akkreditiveröff

nungen, Anzahlungen oder Vorauszahlungen, die zur 
planmäßigen Durchführung der Importe erforderlich 
sind, zu gewähren.

(2) Die Höhe dieser Kredite ergibt sich aus dem Be
darf an Deutscher Mark der Deutschen Notenbank für 
den Erwerb der notwendigen Devisen oder Verrech
nungseinheiten.

(3) Die Kreditfristen sind unter Berücksichtigung der 
Laufzeit der Akkreditive, der An- oder Vorauszahlun
gen, der normalen Verrechnungsfrist und der Trans
portdauer festzusetzen. Sie dürfen in der Regel 1 Jah? 
nicht überschreiten.


